
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/4/29 13Os17/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1976

Norm

StGB §15 B3

StGB §202

Rechtssatz

Das Entkleiden der Frau und deren geschlechtlicher Mißbrauch durch erzwungene Duldung unzüchtiger Betastungen,

ist ein der Nötigung zum Beischlaf unmittelbar vorangehendes Stadium.

Entscheidungstexte

13 Os 17/76
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